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1. EINLEITUNG 

1.1 AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt TrossiŶgeŶ plaŶt die ÄŶderuŶg des BeďauuŶgsplaŶs „AlďďliĐk I͞ aŵ Ŷördli-
chen Stadtrand, mit dem Ziel, dort durch Erhöhung der zulässigen Geschosszahl eine 

Nachverdichtung zu ermöglichen. Aus dem Jahr 2001 liegt eine schalltechnische Un-

tersuchung [1] vor, die auf Grundlage des aktuellen Bebauungsplan-Entwurfs überar-

beitet werden muss.  

Der BeďauuŶgsplaŶ ďeiŶhaltet deŶ Bau der sogeŶaŶŶteŶ „NordraŶdstraße͞, die iŵ 
Norden und Osten das geplante Wohngebiet begrenzen wird. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung soll ermittelt und geprüft werden:  

 Welche Lärmbelastungen aus Straßenverkehrslärm entstehen im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans?  

 Werden dabei die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 (Schall-

schutz im Städtebau) überschritten? 

 Welche Lärmschutzmaßnahmen (aktiv/passiv) sind zu ergreifen? 

 

 

Ausgangssitua-

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragestellungen 

1.2 GRUNDLAGEN 

Der nachfolgenden Untersuchung liegen folgende Unterlagen, Vorschriften und Richtlinien zugrunde: 

(1) Planungsgruppe Städtebau, Göppingen/Öhringen:  

BeďauuŶgsplaŶ „AlďďliĐk I͞, SĐhallteĐhŶisĐhe UŶtersuĐhuŶg, JuŶi ϮϬϬϭ 

(2) Büro Große Scharmann, Waldenbuch : 

BeďauuŶgsplaŶ „AlďďliĐk I, Ϯ. ÄŶderuŶg͞, Stand: Entwurf vom 22.08.2016 

(3) Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg:  

Verkehrsmonitoring, online: http://www.svz-bw.de/verkehrszaehlung.html 

(4) DIN 18005: 

Schallschutz im Städtebau, Ausgabe 2002; Beuth-Verlag, Berlin 

(5) Bundesministerium für Verkehr:   

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 (RLS-90) 

(6) DIN 4109-1:  

Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen, Juli 2016; Beuth-Verlag, Berlin 

(7) DIN 4109-2:  

Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen, Juli 

2016; Beuth-Verlag, Berlin 
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1.3 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN 

Das rd. 6,5 ha große Plangebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand von Trossingen 

uŶd ǁird iŵ SüdeŶ ǀoŶ der Straße „HiŶterǁeideŶ͞ ďegreŶzt, über die die äußere Er-

schließung erfolgen soll. Am Nord- und Ostrand des Plangebiets ist die Trasse der künf-

tigen Nordrandstraße vorgesehen, die über einen Kreisverkehr im Südosten des Plan-

gebiets an die Kreisstraße K 5911 (Bismarckstraße/Aixheimer Straße) anbinden soll. 

Der Entwurf des Bebauungsplans vom 22.08.2016 [2] sieht im Plangebiet eine Wohn-

bebauung mit zwei bis drei Vollgeschossen vor.  

 

 

 

Situation 

 

 

 

 

Städtebauliches 

Konzept 
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1.4 RECHTSGRUNDLAGEN / BEURTEILUNG 

1.4.1 BEURTEILUNGSKRITERIEN DER DIN 18005 

Die schalltechnische Bewertung einer städtebaulichen Planung ist gemäß DIN 18005, 

Schallschutz im Städtebau [4] durchzuführen, die mit den darin genannten schalltech-

nischen Orientierungswerten Grundlage für eine Beurteilung der bestehenden oder 

geplanten Situation ist.  

Nach Ziff. 1.2 der DIN 18005 sind in Gebieten, in denen Lärmimmissionen von mehre-

ren, nicht miteinander in funktionalem Zusammenhang stehenden Anlagen herrühren, 

diese Anlagen (Verkehr, Gewerbe, Sport, Freizeit) getrennt voneinander zu bewerten, 

wobei sich die Ermittlung der (anlagenbezogenen) Beurteilungspegel nach dem jewei-

ligen Regelwerk richtet. 

Die anzustrebenden schalltechnischen Orientierungswerte sind im Beiblatt 1 zur DIN 

18005 aufgeführt: 

 Orientierungswert in dB(A) 

Nutzung nach BauNVO Tag 6-22 Uhr Nacht 22-6 Uhr 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55  45 / 40 

Mischgebiet (MI, MD, MK) 60  50 / 45 

Der niedrigere Nachtwert gilt für die Beurteilung von Gewerbe- und Freizeitlärm. 

Die DIN 18005 legt für die Bauleitplanung ausdrücklich keine rechtsverbindlichen 

GreŶzǁerte fest, soŶderŶ giďt „OrieŶtieruŶgsǁerte͞ der LärŵďelastuŶg aŶ, die ďei der 
städtebaulichen Planung berücksichtigt werden sollen. 

Deren Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die „... ŵit der Eigen-

art des betreffenden Baugebiets ... verbundenen Erwartungen auf angemessenen 

Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.͞  

Zur Anwendung der Orientierungswerte heißt es im Beiblatt 1 zur DIN 18005 u.a.: 

„Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen 

Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen 

– z.B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung überkommener Stadtstrukturen – zu verstehen. 

Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange – insbeson-

dere in bebauten Gebieten – zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes 

führeŶ.“  

Mit anderen Worten: Im Rahmen des Planverfahrens kann das Ergebnis einer sachge-

rechten Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB auch eine mögliche Überschreitung des 

schalltechnischen Orientierungswerts sein. Mögliche Schallschutzmaßnahmen stellen 

hier bauliche Vorkehrungen als Abschirmung (Schallschutzwände/-wälle) oder auch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1:  

Orientierungs-

werte der DIN 

18005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsgebot 

nach § 1 Abs. 6 

BauGB 
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die Festlegung von passiven Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden selber dar (Di-

mensionierung gemäß DIN 4109 [6, 7]). Im Textteil zum Bebauungsplan sind die von 

der Überschreitung der Orientierungswerte betroffenen Flächen zu beschreiben bzw. 

im Plan zu kennzeichnen. 

Da es sich bei den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 um Lärmpe-

gelwerte handelt, bis zu denen noch nicht mit gesundheitsschädlichen Langzeitwirkun-

gen auf den Menschen auszugehen ist, müssen Überschreitungen dieser Orientie-

rungswerte nach der allgemeinen Rechtssprechung insbesondere bei Neuplanungen 

von Baugebieten durch besondere Umstände begründet sein. Hierzu heißt es weiter 

im Beiblatt 1 zur DIN 18005: 

„IŶ vorďelasteteŶ BereiĐheŶ, iŶsďesoŶdere ďei vorhaŶdeŶer BeďauuŶg, ďesteheŶdeŶ 
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht ein-

halten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientie-

rungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte mög-

lichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. geeignete Gebäudean-

ordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen, insbesondere für 

Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematik der 

Überschreitung 

der Orientie-

rungswerte 

1.4.2 BERECHNUNGSVERFAHREN NACH DIN 18005 

Nach Kap. 7 der DIN 18005 [4] werden die Beurteilungspegel wie folgt berechnet: 

 Im Einwirkungsbereich von Straßen und öffentlichen Parkplätzen: nach RLS-90 [5] 

 Im Einwirkungsbereich von Schienenverkehrswegen: nach Schall03-2012  

 Im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen: nach TA Lärm  

 Im Einwirkungsbereich von immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürf-

tigen Sportanlagen:  nach 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) 

 Im Einwirkungsbereich von Freizeitanlagen: nach Ländervorschriften 
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2. IMMISSIONSPROGNOSE „VERKEHRSLÄRM“  

2.1 VERKEHRSBELASTUNGEN 

2.1.1 K 5911 

Das Verkehrsmonitoring des Landes Baden-Württemberg [3] für das Jahr 2015 weist 

für die Kreisstraße K 5911 folgende Verkehrsbelastungen aus: 

Abschnitt DTV 2015 SV-Anteil 

Trossingen – Aixheim 2.767 Kfz/24 h 4,4 % 

  

 

 

Tabelle 2: 

Aktuelle Ver-

kehrsbelastung  

K 5911 

 

2.1.2 NORDRANDSTRAßE 

Die geplante Nordrandstraße soll langfristig eine Verbindung zwischen der L 433 im 

Westen der Stadt und der K 5911 im Nordosten der Stadt schaffen. Neben der Verla-

gerung des Durchgangsverkehrs soll damit zugleich eine Entlastung der bestehenden 

Innerortsstraßen Trossingens vom Quell-/Zielverkehr der vorhandenen und geplanten 

Siedlungsgebiete im Norden der Stadt erreicht werden. 

Die der schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2001 zu Grunde liegende Ver-

kehrsprognose ging für die Nordrandstraße und die angrenzenden Straßen von folgen-

den Belastungen für das Prognosejahr 2015 aus: 

Abschnitt Prognose 2015 

Nordrandstraße (K 5911 – Anschluss Ost) 2.100 Kfz/24 h 

Nordrandstraße (Anschluss Ost – Anschluss Mitte) 3.650 Kfz/24 h 

Bismarckstraße 2.900 Kfz/24 h 

K 5911 (Trossingen – Aixheim) 2.650 Kfz/24 h 

Der Vergleich mit der oben aufgeführten, tatsächlichen Verkehrsbelastung der K 5911 

im Jahr 2015 zeigt, dass die damalige Verkehrsprognose relativ gut war. Um für das 

Plangebiet eine gewisse Planungssicherheit zu erreichen, wird die Verkehrsprognose 

aber nochmals um weitere 10 Jahre bis zum Prognosejahr 2025 fortgeschrieben.  

Die Verkehrsentwicklung der vergangenen Jahre lässt für die folgenden Jahre eine all-

gemeine Verkehrszunahme von 0,4 % im Pkw- und 2,5 % im Schwerlastverkehr erwar-

ten. Dies deckt sich weitgehend mit den landes- und bundesweiten Verkehrsprogno-

sen. Damit ergeben sich für das Prognosejahr 2025 folgende Verkehrsbelastungen, wo-

bei für die Bismarckstraße und die einzelnen Abschnitte der Nordrandstraße jeweils 

ein „AusgaŶgs͞-Schwerverkehrsanteil von 5,0 % für das Jahr 2015 angenommen wird: 

 

 

Bedeutung der 

Nordrandstraße 

 

 

 

Verkehrsprog-

nose aus dem 

Jahr 2001 

 

Tabelle 3.1: 

Ursprüngliche 

Belastungsprog-

nose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognoseansätze 
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Abschnitt Prognose 2025 SV-Anteil 

Nordrandstraße  

(K 5911 – Anschluss Ost) 

2.210 Kfz/24 h 6,1 % 

Nordrandstraße  

(Anschluss Ost – Anschluss Mitte) 

3.840 Kfz/24 h 6,1 % 

Bismarckstraße 

 

3.050 Kfz/24 h 6,1 % 

K 5911  

(Trossingen – Aixheim) 

2.650 Kfz/24 h 5,4 % 

 

 

Tabelle 3.2: 

Fortgeschriebene 

Belastungsprog-

nose 
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2.2 VERKEHRSLÄRM-IMMISSIONEN 

2.2.1 SCHALL-EMISSIONEN 

Der Schallemissionspegel einer Straße ist nach RLS-90 [5] definitionsgemäß ein „fikti-

ver͞ Mittelungspegel in 25 m Abstand zur Straße und basiert auf den Parametern: 

 Maßgebende stündliche Verkehrsstärke M im Zeitraum 6-22 Uhr bzw. 22-6 Uhr als 

Mittelwert aller Tage eines Jahres 

 Maßgebender Lkw-Anteil p im Zeitraum 6-22 Uhr bzw. 22-6 Uhr als Mittelwert aller 

Tage eines Jahres 

 Zulässige Höchstgeschwindigkeit Pkw/Lkw  

 Steigungsverhältnisse größer 5 % 

 Beschaffenheit der Fahrbahnoberfläche 

Die Ergebnisse des Verkehrsmonitorings an der K 5911 liefern die Faktoren zur Um-

rechnung des Verkehrsaufkommens auf die für die Schallpegelberechnungen nach 

RLS-90 maßgebenden Verkehrsstärken M und Schwerlastverkehrsanteile p in den Zeit-

bereichen 6-22 Uhr und 22-6 Uhr.  

Unter Berücksichtigung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h im Au-

ßerorts- und 50 km/h im Innerortsbereich ergeben sich auf dieser Grundlage nach RLS-

90 [5] folgende Schall-Emissionspegel der einzelnen Straßenabschnitte für das Progno-

sejahr 2025: 

 Schallemissionspegel [dB(A)] 

Abschnitt 6 – 22 Uhr 22 – 6 Uhr 

Nordrandstraße  

(K 5911 – Anschluss Ost) 

57,7 49,6 

Nordrandstraße  

(Anschluss Ost – Anschluss Mitte) 

60,1 52,1 

Bismarckstraße 

 

57,0 49,7 

K 5911  

(Trossingen – Aixheim) 

58,7 50,8 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 4: 

Schallemissions-

pegel 
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2.2.2 BERECHNUNGSVERFAHREN 

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt mit Hilfe der Standard-Software SOUND-

PLAN 7.4 auf Grundlage des in den RLS-90 [5] beschriebenen Verfahrens. Dabei werden 

Schallreflexionen an und Abschirmungen durch Gebäude ebenso wie die Höhenver-

hältnisse im und am Rande des Plangebiets berücksichtigt.  

Die Geländedaten sowie die Daten zu geplanten Bebauung (u.a. Baufenster, Erdge-

schossfußbodenhöhe EFH etc.) wurden aus [2] übernommen. Daraus wurde ein digita-

les Geländemodell erzeugt. 

Die Berechnung der im Plangebiet auftretenden Schallimmissionspegel aus Verkehrs-

lärm erfolgte in Form von Isophonenkarten, die flächenhaft die Lärmbelastung im Un-

tersuchungsgebiet zeigen. Bei der Erzeugung der Isophonen wird von einer einheitli-

chen Rechenhöhe von 3,0 m bzw. 5,8 m über Gelände bzw. EFH ausgegangen. Dies 

entspricht näherungsweise einem Immissionsort auf Höhe des Erdgeschosses bzw. des 

Obergeschosses im Plangebiet. In einem Raster von 5 x 5 m wird für jeden Rastermit-

telpunkt im Untersuchungsgebiet der Schallpegel berechnet. 

Da sich die zeitliche Reihenfolge der Bebauung im Bebauungsplan im Allgemeinen 

nicht festsetzen lässt, erfolgen die Berechnungen gemäß der aktuellen Rechtsspre-

chung unter der Voraussetzung einer freien Schallausbreitung, d.h. ohne die Berück-

sichtigung von Abschirmungen und/oder Reflexionen durch die geplanten Gebäude im 

Plangebiet.  

 

 

Berechnungsver-

fahren 

 

 

 

Geländemodell 

 

 

 

Isophonenkarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freie Schallaus-

breitung 

2.2.3 LÄRM-PROGNOSE 

Die Ergebnisse der Isophonenberechnung für die Zeiträume 6-22 Uhr und 22-6 Uhr sind 

in den Abbildungen 1.1 bis 1.4 dargestellt. Die für die Beurteilung in Allgemeinen 

Wohngebieten (WA) maßgebende Isophone ist zur Verdeutlichung in den Abbildungen 

als pinkfarbenes Band eingezeichnet.  

Die Isophonenkarten lassen folgende Schlussfolgerungen zu: 

 Am Nordrand des Plangebiets sind die Orientierungswerte der DIN 18005 für All-

gemeine Wohngebiete sowohl am Tag als auch bei Nacht überschritten. Die Über-

schreitungen betragen am Tag maximal 4 – 5,5 dB(A), bei Nacht maximal 5 – 7,5 

dB(A). 

 Die Lärmbelastungen nehmen mit der Höhe leicht zu. 

Die Überschreitungen liegen außerhalb des von den Gerichten im Allgemeinen noch 

anerkannten Toleranzbereich von maximal 5 dB(A) Überschreitung des Orientierungs-

werts der DIN 18005.   

Es sind deshalb im Bebauungsplan Maßnahmen zur Lärmminderung festzusetzen. 

 

 
Abb. 1.1 – 1.4 
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2.3. SCHALLSCHUTZKONZEPT ͞VERKEHRSLÄRM͟  

2.3.1 VORBEMERKUNG 

Wie die Berechnungen gezeigt haben, wird der Nordrand des Plangebiets durch Ver-

kehrslärm der Nordrandstraße beeinträchtigt sein, während die durch den geplanten 

Kreisverkehr an der K 5911 bedingten geringeren Geschwindigkeiten auch die 

Lärmemissionen so weit reduzieren, dass von dieser Seite aus keine Beeinträchtigun-

gen durch Lärm zu erwarten sein werden.  

Wegen der Höhe der Überschreitungen des Orientierungswerts der DIN 18005 ist eine 

Bebauung des Plangebiets ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen aktiver oder passiver 

Art aus Gründen des Gesundheitsschutzes de facto nicht möglich.  

Aktivem Lärmschutz in Form von Lärmschutzwänden oder -wällen sollte, vor allem in 

Wohngebieten, stets der Vorrang vor passivem Lärmschutz an den Gebäuden (Lärm-

schutzfenster, gedämmte Rolladenkästen, Lüfter in Schlafräumen) gegeben werden, 

da passive Maßnahmen lediglich den Lärmeintrag in das Gebäude begrenzen. Für die 

Aufenthaltsbereiche außerhalb der Gebäude (Terrasse, Garten) ist damit kein Schutz 

möglich. Aktiver Lärmschutz wirkt allerdings dann am effektivsten, wenn er möglichst 

in der Nähe der Lärmquelle angeordnet wird. 

Es werden deshalb im Folgenden Möglichkeiten untersucht, wie unter Ausnutzung ak-

tiver und/oder passiver Lärmschutzmaßnahmen eine Bebauung des Plangebiets er-

möglicht werden kann.  

 

Auswirkungen 

der einzelnen 

Straßenab-

schnitte 

 

 

Lärmminde-

rungsmaßnah-

men erforderlich 

 

Grundsätze des 

Lärmschutzes in 

der Bauleitpla-

nung 

2.3.2 VARIANTE 1 

Die schalltechnische Untersuchung aus dem Jahr 2001 [1] hatte angeregt, die Nord-

raŶdstraße etǁa ϭ ŵ iŶ das GeläŶde „eiŶzugraďeŶ͞ uŶd aŶ der OďerkaŶte der eŶtste-
henden Einschnittsböschung einen 1 m hohen Erdwall zu errichten. Dies wurde so auch 

in den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans [2] übernommen. Die Lärmschutz-

Variante 1 umfasst deshalb diese Lösung, wobei – wie in der früheren schalltechni-

schen Untersuchung – eine zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Nordrandstraße 

von 70 km/h angenommen wurde.  

Die Abbildungen 2.1 bis 2.4 zeigen die Ergebnisse der Isophonenberechnung für die 

Zeiträume 6-22 Uhr und 22-6 Uhr auf dieser Basis.   

Die Isophonenkarten lassen folgende Schlussfolgerungen zu: 

 Der Nordrand des Plangebiets erfährt immer noch Überschreitungen des Orientie-

rungswerts. Diese betragen aber am Rand der zulässigen Baufenster auf Höhe des 

Erdgeschosses am Tag maximal noch 2 dB(A), bei Nacht maximal 4,5 dB(A) 

 Auf Höhe des Obergeschosses hat der Erdwall keinen Einfluss mehr auf die Lärm-

belastung. 
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schutz-Variante 1 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2.1 – 2.4 
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 Es ist an den Gebäuden im Plangebiet zusätzlich passiver Schallschutz erfor-

derlich. 

Die Anforderungen an passive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm 

sind in der DIN 4109-1 [6] geregelt. Grundlage der Dimensionierung sind hierbei die 

sogeŶaŶŶteŶ „ŵaßgeďeŶdeŶ AußeŶsĐhallpegel͞ iŵ ZeitďereiĐh 6 – 22 Uhr an den Ge-

bäuden, die sich nach DIN 4109-2 [7] aus den berechneten Lärmpegeln zuzüglich eines 

Zuschlags von 3 dB(A) ergeben. Diese werden anschließend wiederum in Lärmpegel-

bereiche mit Klassenbreiten von 5 dB(A) eingestuft. Diesen Lärmpegelbereichen sind 

dann in Tabelle 7 der DIN 4109-1 je nach Raumart wiederum erforderliche Gesamt-

schalldämmmaße der Außenhautkonstruktion eines Gebäudes (Wand + Fenster + Rol-

ladenkästen + …) zugeordnet.  

Abbildung 2.5 zeigt flächenhaft die so ermittelten Lärmpegelbereiche nach DIN 4109-

1 [6] im Plangebiet auf. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens des jeweiligen Gebäudes muss der Bau-

herr dann den Nachweis nach DIN 4109 bezüglich der Anforderungen an den passiven 

Lärmschutz der Außenhautkonstruktion erbringen. 

Rechtlicher Hinweis: 

In einem Urteil vom 19.07.2011 hat sich das Oberverwaltungsgericht NRW in Münster 

mit prinzipiellen Fragen einer Festsetzung von Lärmpegelbereichen in Bebauungsplä-

nen beschäftigt. Danach ist von dem Gericht die in der Vergangenheit vielfach genutzte 

Darstellung in Form einer Kennzeichnung von Lärmpegelbereichen entlang der Bau-

grenzen bei der Festsetzung von Lärmpegelbereichen in Bebauungsplänen als unbe-

stimmt und damit unwirksam eingestuft worden. 

Das Gericht hob in seiner Begründung u.a. darauf ab, dass für Bauherren von Gebäu-

den, die nicht auf den Baugrenzen errichtet werden, die Zuordnung des Lärmpegelbe-

reichs zur konkreten Fassade so nicht möglich sei. Der Einwand, dass an Fassaden hin-

ter den Baugrenzen ja eher geringere Schallpegel auftreten, ließen die Richter dabei 

nicht gelten. 

In der Abbildung 2.5 werden die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109-1 [6] flächenhaft 

dargestellt. Da darin keine Fassadenorientierung einzelner Baukörper eingeht, wird die 

Anwendung des jeweiligen Lärmpegelbereiches auf alle Fassaden von Gebäuden in ei-

nem Lärmpegelbereich daher vermutlich zu einer deutlichen Überdimensionierung 

von Schalldämmwerten führen. Ähnliches gilt für die Gebäude der Riegelbebauung, wo 

es im Rahmen des konkreten Bauantrags Abweichungen von den hier gemachten Fest-

legungen (Gebäudetiefe, EFH etc.) kommen kann. 

Der Bauherr sollte deshalb die Möglichkeit haben, über einen schalltechnischen Nach-

weis (auf Grundlage der Ausgangsdaten der vorliegenden Untersuchung) zu belegen, 

dass sich an der konkreten Gebäudefassade ggf. ein geringerer Lärmpegelbereich nach 

DIN 4109 ergibt. Dann würde das entsprechende erforderliche Gesamtschalldämm-
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Maß R‘w,res nach DIN 4109 für den so ermittelten Lärmpegelbereich gelten. 

Aufgrund der Anforderungen aus der Wärmeschutzverordnung entsprechen die heut-

zutage angebotenen Fenster im Allgemeinen bereits mindestens Schallschutzklasse 3. 

Die Preise für ein Schallschutzfenster variieren zwischen 450 und 650 Euro je Quadrat-

meter. Der Aufpreis für höhere Schallschutzklassen als Schallschutzklasse 3 beträgt je 

Schallschutzklasse ca. 30 – 40 Euro je m2 Fensterfläche. Die Schalldämmung von innen 

liegenden Rolladenkästen dient dem Schall- und Wärmeschutz und lässt sich auch 

nachträglich anbringen. Auf dem Markt werden hierfür fertige Systeme zum Selbstein-

bau bereits ab 35 Euro angeboten. Für einen handelsüblichen Lüfter, der vorzugsweise 

in Schlaf- und Kinderzimmer eingebaut wird, muss mit Kosten inkl. Montage von ca. 

600 – 800 Euro gerechnet werden. 

 

 

 

Kosten von passi-

ven Schallschutz-

maßnahmen 
 
 

2.3.3 VARIANTE 2 

In Absprache mit dem Auftraggeber ist in dieser Variante die zulässige Höchstge-

schwindigkeit auf der Nordrandstraße auf 50 km/h begrenzt. Lage und Höhe des Erd-

walls an der Nordrandstraße entsprechen der Variante 1. 

Durch die Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h reduzieren 

sich die Schallemissionspegel der Nordrandstraße um 2,2 dB(A). Dies wirkt sich in ent-

sprechendem Maß auf die in den Abbildungen 3.1 bis 3.4 dargestellten Lärmbelastun-

gen im Untersuchungsgebiet aus. 

Folgende Schlussfolgerungen lassen sich ziehen: 

 Am Tag sind auf Höhe des Erdgeschosses am Rand der zulässigen Baufenster na-

hezu keine Überschreitungen des Orientierungswerts zu erwarten. Bei Nacht be-

tragen die Überschreitungen an einzelnen Baufenstern maximal 2 dB(A). 

 Auf Höhe des Obergeschosses sind am Tag und bei Nacht Überschreitungen des 

Orientierungswerts zu erwarten. Diese betragen maximal 3 dB(A) am Tag und 

knapp 5 dB(A) bei Nacht. 

 Es ist an den Gebäuden im Plangebiet zusätzlich passiver Schallschutz erfor-

derlich. 

Abbildung 3.5 zeigt flächenhaft die zur Dimensionierung des passiven Schallschutzes 

erforderlichen Lärmpegelbereiche nach DIN 4109-1 [6] im Plangebiet auf. 
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3.  SCHALLTECHNISCHE FESTSETZUNGEN IM BEBAUUNGSPLAN 

Für den Bebauungsplan wird folgende Regelung vorgeschlagen: 

Die Lärmpegelbereiche werden im Planteil des Bebauungsplans dargestellt.  

Für den Textteil des Bebauungsplans wird folgende Festsetzung getroffen:  

AKTIVER LÄRMSCHUTZ: 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor Lärmimmissionen wird am Nord- und Ostrand des 

Plangebiets entsprechend den Einträgen im Planteil ein Erdwall an der Oberkante der 

rund 1 m tiefen Einschnittsböschung der geplanten Nordrandstraße hergestellt. Die 

im Planteil angegebenen Höhen des Erdwalls beziehen sich auf das vorhandene Ge-

ländeniveau. 

 

PASSIVER LÄRMSCHUTZ 

Für die im Bebauungsplan entsprechend ausgewiesenen Flächen werden beim Neu-

bau oder der baulichen Veränderung von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen folgende 

passive Schallschutzmaßnahmen an den Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen von 

Wohngebäuden vorgeschrieben: 

1. Zum Schutz der Anwohner ist für Aufenthaltsräume ein Gesamtschalldämm-Maß 

R‘w,res der Außenhaut-Konstruktion (Wand + Fenster) entsprechend der im Plan-

teil des Bebauungsplans dargestellten Lärmpegelbereiche II bis III erforderlich.  

       Nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) beträgt das erforderliche Gesamt-

schalldämm-Maß R‘w,res des Außenbauteils von Aufenthaltsräumen: 

        im Lärmpegelbereich II:      R‘w,res = 30 dB 

        im Lärmpegelbereich III:     R‘w,res = 35 dB 

2. Ruheräume (Schlaf- und Kinderzimmer) auf der der Nordrandstraße zugewand-

ten Gebäudeseite erhalten grundsätzlich schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 

(Schalldämmung Dn,e,w  ≥ 50 dB), die die Raumlüftung bei geschlossenen Fenstern 

ermöglichen. 

3. Von den o.g. Festsetzungen kann abgewichen werden, sofern ein schalltechni-

scher Nachweis geführt wird, dass sich an der konkreten Gebäudefassade ein ge-

ringerer Lärmpegelbereich nach DIN 4109 ergibt. Dann gilt das entsprechende 

erforderliche Gesamtschalldämm-Maß R‘w,res nach DIN 4109 für den so ermittel-

ten Lärmpegelbereich. 

 Im Textteil des Bebauungsplans sollten darüber hinaus Empfehlungen zur Reduzierung 

bzw. Vermeidung von Lärmbelastungen aufzuführen:  

 Anordnen von Schlaf- und Aufenthaltsräumen auf der lärmabgewandten Seite  

 Verwenden schalldämmender Baustoffe an der Außenfassade 
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4. ZUSAMMENFASSUNG 

Im Geltungsbereich des BebauuŶgsplaŶs „Albblick I, 2. Änderung͞ in Trossingen sind 

Lärmbelastungen aus Verkehrslärm zu erwarten.  

Die von der künftigen Nordrandstraße ausgehenden Lärm-Emissionen werden am Nor-

drand des Plangebiets dazu führen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für All-

gemeine Wohngebiete von 55 bzw. 45 dB(A) weder am Tag noch bei Nacht eingehalten 

sein werden. Die Überschreitungen werden ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen an 

der Nordrandstraße am Rand der zulässigen Baufenster am Tag maximal 4 – 5,5 dB(A) 

und bei Nacht maximal 5 – 7,5 dB(A) betragen. 

Wie in der früheren schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2001 wurde deshalb 

im Weiteren unterstellt, dass die Nordrandstraße etwa 1 m unterhalb des heutigen 

Gelände-Niveaus liegen und an der Oberkante der entstehenden Einschnittsböschung 

ein 1 m hoher Erdwall errichtet wird.  

Die untersuchten zwei Lärmschutz-Varianten unterscheiden sich lediglich hinsichtlich 

der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Nordrandstraße (70 bzw. 50 km/h). 

Durch den Erdwall lassen sich auf Höhe des Erdgeschosses Pegelminderungen von rund 

3 dB(A) erzielen, während in den Obergeschossen dadurch allein keine Pegelminde-

rungen zu erwarten sein werden (Variante 1). 

Erst mit einer weiteren Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h 

werden zusätzlich nochmals 2,2 dB(A) an Pegelminderung bewirkt, was sich auf alle 

Geschosslagen am Nordrand des Plangebiets auswirken wird (Variante 2).  

Dennoch kann, insbesondere in den Obergeschossen der geplanten Gebäude, der Ori-

entierungswert weder am Tag noch bei Nacht vollständig eingehalten werden. 

Es werden deshalb, wie in Variante 1, zusätzlich passive Schallschutzmaßnahmen an 

den betroffenen Gebäuden (Schallschutzfenster, gedämmte Rolladenkästen etc.) er-

forderlich. Hierzu wurden im vorliegenden Gutachten für jede Lärmschutz-Variante die 

jeweilig sich ergebenden Lärmpegelbereiche nach den Vorgaben der DIN 4109-1 [6] 

ermittelt, die wiederum die Anforderungen an den passiven Schallschutz an den Ge-

bäuden definieren. 

Im Rahmen der Abwägung muss sich der Auftraggeber für eine der beiden Lärmschutz-

Varianten entscheiden, wobei Folgendes aus Sicht des Gutachters anzumerken ist: 

 Zulässige Höchstgeschwindigkeiten auf Straßen lassen sich planungsrechtlich nicht 

in einem Bebauungsplan festsetzen. Solche Beschränkungen werden von der zu-

ständigen Verkehrsbehörde festgelegt. 

 An anbaufreien Hauptverkehrsstraßen (wie der Nordrandstraße) ist die Einhaltung 

des Tempo 50-Gebots in der Realität stets ein Problem und erfordert regelmäßige 

Kontrolle oder ggf. geeignete bauliche Maßnahmen. 
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Lärmschutz-Variante 1:
Lärmschutzwall (h=1m), Vzul = 70 km/h

Rasterabstand: 5 x 5 m
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Bebauungsplan
"Albblick I - 2. Änderung"
Verkehrslärm-Prognose
Passiver Schallschutz

Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5

74855 Haßmersheim a.N.

Stand: 07.10.2016

Datei: VS125/3-5 LPB OG V2 L_t
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Albblick I - 2. Änderung
Rechenlauf-Info

RLK mLS_V1 (3m)

Projektbeschreibung

Projekttitel: Albblick I - 2. Änderung
Projekt Nr. VS125
Bearbeiter: UZ
Auftraggeber: Stadt Trossingen

Beschreibung:
Verkehrslärm

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Rasterlärmkarte
Titel: RLK mLS_V1 (3m)
Gruppe:
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 6
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 30.08.2016 16:18:07
Berechnungsende: 30.08.2016 16:18:12
Rechenzeit: 00:03:338 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 2749
Anzahl berechneter Punkte: 2749
Kernel Version: 23.08.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 2000 m
Filter: dB(A)
Toleranz: 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straßen: RLS-90
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Straßensteigung geglättet über eine Länge von : 15 m
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung

Bewuchs: Benutzerdefiniert

Ingenieurbüro Zimmermann Akazienweg 5 74855 Haßmersheim
1

SoundPLAN 7.4



Albblick I - 2. Änderung
Rechenlauf-Info

RLK mLS_V1 (3m)

Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: DIN 18005 Verkehr (1987)
Rasterkarte:

Rasterabstand: 5,00 m
Höhe über Gelände: 3,000 m
Rasterinterpolation:

Feldgröße =
Min/Max =
Differenz =

Geometriedaten

RG.geo 29.08.2016 16:39:18
BPLAN_160822-LS V1.sit 30.08.2016 15:32:20
- enthält:

B-GEB.geo 30.08.2016 14:45:10
BGR_160822.geo 29.08.2016 15:48:30
BPLAN_160822.geo 30.08.2016 09:22:44
B-STRA.geo 30.08.2016 16:17:34
KAT.geo 30.08.2016 09:22:44
LSWall 1m.geo 30.08.2016 15:32:20
NRS-3.geo 30.08.2016 16:17:34
TOPO.geo 29.08.2016 15:36:48

RDGM0001.dgm 30.08.2016 14:20:54
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